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Geheimhaltungsvereinbarung

zwischen

AIOS Automotive Integrated Overhead Systems GmbH, Comotorstraße 12, 66802 Überherrn Altforweiler, Deutschland,

– nachfolgend „AIOS“ –
und

„XXX“


– nachfolgend „„XXX““ –
– AIOS und „XXX“ nachfolgend auch einzeln „Partei” und gemeinsam „Parteien“ –

Präambel
Die Parteien beabsichtigen, in Verhandlungen über eine mögliche Zusammenarbeit zu treten. Vor diesem Hintergrund wird AIOS „XXX“ u.a. zum Zwecke der Anbahnung oder Erfüllung konkreter Vertragsverhältnisse möglicherweise, ggf. über verbundene Unternehmen der Parteien im Sinne der §§ 15 ff. AktG (nachfolgend „Verbundene Unternehmen“), vertrauliche Informationen und Dokumente offenlegen. Dies vorausgeschickt, haben sich die Parteien auf die folgende Geheimhaltungsvereinbarung (nachfolgend „GHV“) geeinigt:
1. Geheimhaltung
1.1	„XXX“ verpflichtet sich, sämtliche vertraulichen Tatsachen, Informationen, Daten, Dokumente, Aufzeichnungen, Listen und sonstige Angelegenheiten, die „XXX“ und/oder ihren Verbundenen Unternehmen (nachfolgend „Empfangende Partei“) von AIOS und/oder ihren Verbundenen Unternehmen (nachfolgend „Überlassende Partei“) offengelegt werden, unabhängig von dem verwendeten Speichermedium (nachfolgend insgesamt „Vertrauliche Informationen“) geheim zu halten. Vertrauliche Informationen dürfen ausschließlich im Rahmen der Anbahnung oder Erfüllung konkreter Vertragsverhältnisse zwischen AIOS, bzw. deren Verbundenen Unternehmen und „XXX“, bzw. deren verbundenen Unternehmen verwendet werden, soweit nicht mit der Überlassenden Partei schriftlich abweichend vereinbart. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Überlassenden Partei dürfen Vertrauliche Informationen Dritten nicht zugänglich gemacht werden; keine Dritten in diesem Sinne sind Mitarbeiter von „XXX“, mit „XXX“ Verbundene Unternehmen und deren Mitarbeiter. Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt unabhängig davon, ob eine geschäftliche Zusammenarbeit der Parteien zustande kommt oder endet.
1.2	„XXX“ verpflichtet sich, alle von ihr im Rahmen der Anbahnung oder Erfüllung konkreter Vertragsverhältnisse zwischen AIOS , bzw. deren Verbundenen Unternehmen und „XXX“, bzw. deren verbundenen Unternehmen, mittelbar oder unmittelbar eingebundenen natürlichen und juristischen Personen, insbesondere ihre Mitarbeiter, ihre Verbundenen Unternehmen sowie deren Mitarbeiter, schriftlich auf die Einhaltung der Verschwiegenheit gemäß dieser GHV im mindestens gleichen Maße zu verpflichten.
1.3	Die Geheimhaltungsverpflichtung gemäß Ziffer 1.1 dieser GHV findet keine Anwendung, soweit Informationen nachweislich
(i)	der Empfangenden Partei bereits vor ihrer Offenlegung durch die Überlassende Partei und ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung rechtmäßig bekannt waren,
(ii)	zum Zeitpunkt ihrer Offenlegung bereits allgemein bekannt sind oder später allgemein bekannt werden, ohne dass die Empfangende Partei Pflichten aus dieser GHV verletzt hat,
(iii)	der Empfangenden Partei von Dritten rechtmäßig und ohne Geheimhaltungsverpflichtung bekannt gegeben werden,
(iv)	von der Empfangenden Partei unabhängig und ohne Rückgriff auf Vertrauliche Informationen entwickelt worden sind, oder
(v)	von der Überlassenden Partei schriftlich freigegeben worden sind.
1.4	Die Empfangende Partei darf Vertrauliche Informationen offenlegen, soweit sie zu einer solchen Offenlegung durch zwingendes Gesetzesrecht, rechtskräftige gerichtliche Entscheidung und/oder bestandskräftige behördliche Anordnung verpflichtet ist und
(i)	die Empfangende Partei die Überlassende Partei von einer solchen Verpflichtung unverzüglich schriftlich informiert hat, um der Überlassenden Partei die Ausübung ihrer Rechte zu ermöglichen;
(ii)	die Empfangende Partei ihre größtmöglichen zumutbaren Anstrengungen unternimmt, um sicherzustellen, dass die Vertrauliche Informationen weiterhin vertraulich behandelt werden; und
(iii)	die Empfangende Partei Vertrauliche Informationen nur im zwingend notwendigen Umfang offenlegt.
Die Empfangende Partei muss auf diese Weise offengelegte Vertrauliche Informationen als „Vertraulich” kennzeichnen.
2. Behandlung von Vertrauliche Informationen
2.1	Sämtliche Vertrauliche Informationen bleiben ausschließliches Eigentum der Überlassenden Partei. Die Empfangende Partei muss Vertrauliche Informationen mit der gleichen Sorgfalt vertraulich behandeln und vor dem Zugriff Dritter schützen, wie ihre eigenen vertraulichen Informationen von vergleichbarer Bedeutung, mindestens jedoch mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.
2.2	Die Empfangende Partei ist verpflichtet, von der Überlassenden Partei in körperlicher Form zur Verfügung gestellte Vertrauliche Informationen sorgfältig zu verwahren und auf Anordnung der Überlassenden Partei, spätestens jedoch nach Beendigung dieser GHV, unverzüglich und vollständig an die Überlassende Partei zurückzugeben, ohne hiervon Kopien oder ähnliches zurückzuhalten. Auf Verlangen der Überlassenden Partei sind sämtliche Vertrauliche Informationen unverzüglich zu vernichten bzw. unwiederbringlich und endgültig zu löschen, unabhängig davon, auf welchem Speichermedium diese Vertrauliche Informationen enthalten sind; die Durchführung einer solchen Maßnahme ist gegenüber der Überlassende Partei innerhalb von fünf (5) Tagen schriftlich zu bestätigen.

3. Vertragsstrafe
„XXX“ verpflichtet sich, für jeden einzelnen Fall eines schuldhaften Verstoßes gegen die Pflichten dieser GHV eine von AIOS angemessen festzusetzende, im Streitfall durch das zuständige Amts- oder Landgericht zu überprüfende, Vertragsstrafe an AIOS zu zahlen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen. Gezahlte Vertragsstrafen sind jedoch auf etwaige Schadensersatzansprüche anzurechnen.
4. Laufzeit; weitere Verträge
4.1	Diese GHV tritt mit ihrer Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit. Diese GHV kann von jeder Partei mit einer Frist von sechs (6) Monaten schriftlich gekündigt werden. Ungeachtet dessen bleiben die sich aus dieser GHV ergebenden Verpflichtungen hinsichtlich der bis zur Beendigung dieser GHV empfangenen Vertraulichen Informationen für die Dauer von weiteren 10 Jahren ab Beendigung dieser GHV bestehen.
4.2	Diese GHV begründet keine Verpflichtung der Parteien, weitere Verträge zu schließen.
5. Keine Lizenz; keine Abtretung von Rechten
5.1	Unbeschadet des Rechts der Empfangenden Partei, Vertrauliche Informationen ausschließlich im Rahmen der Anbahnung oder Erfüllung konkreter Vertragsverhältnisse zwischen AIOS , bzw. deren Verbundenen Unternehmen und „XXX“, bzw. deren verbundenen Unternehmen, zu nutzen, werden der Empfangenden Partei durch diese GHV Lizenzen, andere gewerbliche Schutzrechte oder sonstige Rechte, gleich welcher Art, an den Vertraulichen Informationen weder eingeräumt, noch ergibt sich aus dieser GHV eine entsprechende Pflicht der Überlassenden Partei, der Empfangenden Partei derartige Rechte einzuräumen.
5.2	Keine Partei darf diese GHV oder Rechte aus oder im Zusammenhang mit dieser GHV ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der jeweils anderen Partei an Dritte abtreten; keine Dritten in diesem Sinne sind Verbundene Unternehmen einer Partei.
6. Haftung für Verbundene Unternehmen, Mitarbeiter und Berater
Soweit „XXX“ ihren Mitarbeitern, ihren Verbundenen Unternehmen, den Mitarbeitern ihrer Verbundenen Unternehmen und/oder ihren Beratern Vertrauliche Informationen weitergibt oder offenlegt, haftet „XXX“ gegenüber der Überlassenden Partei für sämtliche Handlungen und Unterlassungen ihrer Mitarbeiter, ihrer Verbundenen Unternehmen, den Mitarbeitern ihrer Verbundenen Unternehmen und ihrer Berater, die zu einer unberechtigten Weitergabe oder Offenlegung dieser Vertraulichen Informationen führen so, als handelte es sich um eigene Handlungen oder Unterlassungen von „XXX“.
7. Gerichtsstand; Rechtswahl
7.1	Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser GHV ist Saarlouis, Deutschland. AIOS ist jedoch berechtigt, gerichtliche Schritte – insbesondere im einstweiligen Rechtsschutz – auch bei einem sonstigen zuständigen Gericht geltend zu machen.
7.2	Diese GHV unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

8. Allgemeines
8.1	Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser GHV ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit dieser GHV im Übrigen unberührt. Die Parteien werden auf einvernehmlichem Wege versuchen, eine wirksame ersetzende Bestimmung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Bestimmung so nah wie möglich kommt.
8.2	Es wurden keine mündlichen Nebenabreden getroffen. Änderungen dieser GHV bedürfen der Schriftform; der Verzicht auf die Schriftform hat ebenfalls schriftlich zu erfolgen.


Überherrn, _________________________			__________________________________		 							[Ort, Datum]



__________________________________			____________________________________
AIOS Automotive Systems Germany GmbH			vollständige Firma und Rechtsform
[Unterschrift und Firmenstempel]
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